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Medizin im Nationalsozialismus 
und im Holocaust – was sind die 
Implikationen?
Volker Roelcke im Interview mit Vivian Mannheimer aus Anlass der 
Arbeit der Lancet Commission on Medicine, Nazism, and the Holocaust: 
Historical evidence, implications for today, teaching for tomorrow1
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Vivian Mannheimer: Warum ist es heute für Ärztinnen und Ärzte sowie 
weiteres medizinisches Personal wichtig, über die Medizin im Nationalsozia-
lismus und im Holocaust nachzudenken?

Volker Roelcke: Der Holocaust war ein „Zivilisationsbruch“, ein extrem ein-
schneidendes Ereignis, das vermeintliche Gewissheiten über das Denken und 
Verhalten von Menschen grundsätzlich in Frage stellte, wie der Historiker 
Dan Diner (2008) dargelegt hat. Dieses Ereignis war und ist eine fundamen-
tale Herausforderung, letztlich sogar eine Unterminierung von Selbstbild, 
Denkweisen und Wertehierarchien der „westlichen“ Gesellschaften, die sich 
üblicherweise als aufgeklärt und rational, als kulturell, wissenschaftlich und 
technisch „entwickelt“ verstanden und oft noch verstehen und die – in die-
ser Perspektive – häufig als Modell für die weitere Entwicklung nicht-„west-
licher“ Gesellschaften gesehen wurden. Die massive Zusammenarbeit von 
Ärzten und Ärztinnen mit den Instanzen des nationalsozialistischen Staates 
bei der Rechtfertigung und Implementierung von Züchtungsutopien, Ras-
sismus und Antisemitismus, Selektionsverfahren, Kriegsführung und der 
systematischen Vernichtung von Menschen, die als „biologisch minderwer-
tig“ oder „lebensunwert“ definiert wurden, ist inzwischen breit dokumen-
tiert.2 Der Medizin kam im Selbstverständnis des nationalsozialistischen 
Staates und in seiner Herrschaftspraxis eine hervorgehobene Rolle zu, und 

1	 Aktualisierte und in den Referenzen ergänzte Übertragung von Roelcke, Volker 2022. 
Medicine during the Nazi period and the Holocaust: What are the implications? Interview 
with Vivian Mannheimer. História, Ciências, Saúde – Manguinhos (29.22): 523 – ​530; die Ankün-
digung, verbunden mit dem Programm der Lancet Commission on Medicine, Nazism, and the 
Holocaust findet sich in Roelcke, Hildebrandt und Reis (2021).
2	 Ein Überblick findet sich in Roelcke (2012a); ausführlicher in Czech et al. (2023).
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Ärzte waren in noch deutlich größerem Umfang als andere akademische 
Berufsgruppen bereit, sich an der diskriminierenden und selektierenden 
Gesundheits-, Sozial- und Bevölkerungspolitik des Regimes zu beteiligen. 
Viele Ärzte waren auch einverstanden mit, oder aktiv beteiligt an der sys-
tematischen Diskriminierung und Verfolgung von Juden, Maßnahmen, die 
schließlich in den Holocaust mündeten.

VM: In welcher Weise schädigten Ärzte kranke Menschen, oder benutzten 
ihre Autorität, um soziale Gruppen zu entwerten, wie etwa Juden oder an
dere Bevölkerungsgruppen, die als „minderwertig“ klassifiziert wurden?

VR: Ärzte waren auf vielen Ebenen in verbrecherisches Handeln involviert: 
Sie beteiligten sich an der Verschiebung von diskursiven und normativen 
Grenzen bei der Bewertung von menschlichem Leben und autorisierten 
damit Rassismus und Antisemitismus. Sie beteiligten sich an der erzwun-
genen Sterilisierung von Menschen, die nach ärztlichem Urteil erbkrank 
waren; an der systematischen Tötung von Menschen, die von Ärzten als 
„lebensunwert“ klassifiziert worden waren, und an erzwungener Forschung 
an Menschen in „de-regulierten“ Räumen3 wie Konzentrationslagern, psy-
chiatrischen Institutionen oder Krankenhäusern der von deutschen Truppen 
besetzten Territorien.4 Inzwischen ist auch ausführlich dokumentiert, dass 
die massiven Verbrechen in medizinischen Kontexten nicht die Taten ein-
zelner, isolierter und fanatischer „Nazi-Ärzte“ waren, sondern unter wesent-
licher Mitbeteiligung von Repräsentanten der verfassten Ärzteschaft, von 
medizinischen Fachgesellschaften, universitärer Medizin und international 
renommierten Forschungsorganisationen geschahen. Im Gegensatz zu 
weit verbreiteten Annahmen ging die Initiative gerade für die gravierends-
ten Handlungen (Zwangssterilisationen, systematische Krankentötungen/
„Euthanasie“, sowie die meisten Fälle von erzwungener Forschung) nicht von 
politischen Instanzen, sondern von den Ärzten selbst aus (Roelcke 2012a; 
Czech et al. 2023). Ebenfalls im Kontrast zu lange existierenden Stereo
typien und apologetischen Mythen ist inzwischen auch breit dokumen-
tiert, dass diese Handlungen nicht einfach als Ausdruck einer „NS-Ideologie“ 

3	 „De-regulierte Räume“ sind hier verstanden als Orte, an denen die zeitgenössisch geltenden 
juristisch-ethischen Regeln zur Begrenzung der Forschung an Menschen von Forschern igno-
riert werden konnten; zu diesen zeitgenössisch existierenden Regeln und ihrer Geltung vgl. 
Roelcke (2017); zur selektiven Missachtung dieses Regelwerks in der medizinischen Forschung 
im Nationalsozialismus vgl. Roelcke (2022).
4	 Vgl. zusammenfassend Roelcke (2012a), ausführlicher Czech et al. (2023).



Medizin im Nationalsozialismus und im Holocaust

15

verstanden werden können, die nichts mit den damaligen Standards von 
Medizin und Biowissenschaften zu tun hatten, und dass die erzwungene For-
schung an Menschen etwa in Konzentrationslagern nicht einfach als „Pseu-
dowissenschaft“ abgetan werden kann (Roelcke 2012b; 2014a; 2022).

Allerdings waren diese Aktivitäten von Ärzten zur biologischen „Reini-
gung“ und Optimierung der Bevölkerung und mit der Nutzung der Gelegen-
heiten für „deregulierte“ Forschung am Menschen nur möglich durch die 
Rahmenbedingungen, die durch den rassistischen NS-Staat und den Krieg 
geschaffen worden waren. Diese Situation kann als Kollusion zwischen Medi-
zin und Staat verstanden werden, eine Konstellation, in der beide Sphären 
Ressourcen für die jeweils andere Seite zur Verfügung stellten (Schmuhl 
2011).

Es ist bemerkenswert und irritierend, dass viele der involvierten Medizi-
ner auch in der Nachkriegszeit prominente Positionen in Medizin und Bio-
wissenschaften besetzten, und zu einem erheblichen Teil sogar gut in die 
internationale medizinische Fachwelt integriert waren. Ebenso wurden nach 
dem Krieg, auch international, weiterhin stigmatisierende und entwertende 
Begriffe und Verhaltensweisen gegenüber kranken und behinderten Men-
schen verwendet (Roelcke 2019).

VM: Könnten Sie bitte die Verwendung des Begriffs „Genozid“ durch Histo-
riker und seinen Bezug zu medizinischen Verbrechen in der Zeit des Natio-
nalsozialismus erläutern?

VR: Der Begriff Genozid wurde von dem polnisch-jüdischen Juristen Raphael 
Lemkin geprägt und 1944 zum ersten Mal im englischsprachigen Kontext 
verwendet, um die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungs
politik gegenüber den europäischen Juden und anderen sozialen Gruppen, 
wie etwa den Sinti und Roma, zu beschreiben. Mit diesem Begriff versuchte 
Lemkin, eine juristische Kategorie zu schaffen, mit deren Hilfe massive grup-
penbezogene Gewalttaten juristisch verfolgt werden könnten, weil das bis 
dahin existierende Völkerrecht für solche Taten keine juristischen Instru-
mente zur Verfügung hatte. In der unmittelbaren Folgezeit kam es im Kon-
text der Etablierung der Vereinten Nationen/UN (1945), der Vorbereitun-
gen für den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, den Planungen für 
weitere Prozesse sowie der Arbeit an der Universalen Deklaration der Men-
schenrechte der UN (1948) zu intensiven Verhandlungen über die genaue 
Definition des Genozid-Begriffs. In diesen wenigen Jahren veränderte sich 
die Definition kontinuierlich in Abhängigkeit von den Interessen der betei-
ligten Akteure, im Wesentlichen der vier alliierten Mächte.
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Der Begriff wurde zum Beispiel in der Anklageschrift des Nürnberger 
Hauptkriegsverbrecherprozesses verwendet, in dem 24 führende Reprä-
sentanten des nationalsozialistischen Regimes wegen Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen der Durchführung eines 
Angriffskriegs („Verbrechen gegen den Frieden“) angeklagt wurden. Heute 
ist Genozid ein juristischer Begriff: Er ist definiert als Straftat, die durch die 
Absicht gekennzeichnet ist, in direkter oder indirekter Weise eine „nationale, 
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu 
zerstören“. Diese Definition wurde in der UN Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide vom Dezember 1948 formuliert. Die 
Konvention etablierte Genozid als ein Verbrechen im Völkerrecht; die Unter-
zeichnerstaaten haben sich verpflichtet, dieses Verbrechen juristisch zu ver-
folgen und zu bestrafen.

Es ist allerdings von besonderem Interesse festzuhalten, dass die exakte 
juristische Definition der UN-Konvention unter den Alliierten heftig umstrit-
ten war, und dass die schließlich in der Konvention gefundene Formulie-
rung das Resultat eines Kompromisses war. Der intensive Aushandlungspro-
zess auf dem Weg zu diesem Kompromiss erklärt, warum die Definition von 
1948 vergleichsweise eng ist und einige Lücken enthält: Schon 1946, in einem 
Übergangsstadium dieses intensiven Prozesses, hatte die Vollversammlung 
der UN eine Resolution mit einer Definition verabschiedet, in der „Genozid“ 
deutlich breiter als in der späteren Konvention definiert war. In dieser UN 
Resolution mit dem Titel The Crime of Genocide hieß es: „Genozid ist die 
Verweigerung des Existenzrechts für ganze menschlichen Gruppen, so wie 
Mord (homicide) die Verweigerung des Lebensrechts für individuelle Men-
schen ist […]“ – ohne dass diese menschlichen Gruppen durch weitere not-
wendige Attribute charakterisiert wurden.5 In den heftigen Auseinander-
setzungen zwischen 1946 und 1948 bestand insbesondere die Sowjetunion 
darauf, dass nur nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen in der 
Definition enthalten sein sollten, aber nicht breiter verstandene soziale oder 
politische Gruppen. Dadurch konnte der Begriff nicht auf die Opfer des Ter-
rors unter dem Regime von Stalin angewendet werden, wie etwa die Opfer 
der systematischen Verfolgung der Kulaken (bäuerliche Landbesitzer)6, oder 

5	 „Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the 
denial of the right to live of individual human beings […]. Many instances of such crimes of 
genocide have occurred when racial, religious, political or other groups have been destroyed, 
entirely or in part“. United Nations General Assembly. URL: https://undocs.org/en/A/RES/96(I) 
(23. 06. ​2024).
6	 Weiss-Wendt 2017; Moses 2021. Stalin hatte 1929 zur „Liquidierung der Kulaken als Klasse“ 
aufgerufen; vgl. Naimark (2010).

https://undocs.org/en/A/RES/96(I
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die Opfer der „großen Säuberung“ der Kommunistischen Partei der Sowjet-
union, jeweils in den 1930er Jahren. In ähnlicher Weise verhinderte das Ver-
einigte Königreich (UK) die Einbeziehung von kulturellen Gruppen in die 
Definition, denn dann hätte die Kategorie auf die Opfer der Kolonialherr-
schaft angewendet werden können. Die USA hatten ein Interesse daran, dass 
die rassistische Unterdrückung in den Südstaaten, inkl. dem Lynching, nicht 
durch die neue juristische Kategorie verfolgt werden konnte.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass jede der alliierten Mächte (jeweils 
in unterschiedlicher Weise) Neuerungen im Völkerrecht zu verhindern ver-
suchten, durch welche die Vorkriegs- und auch die Innenpolitik des jewei-
ligen Staates hätte kriminalisiert werden können. Die gemeinsame Agenda 
der Alliierten in diesem Prozess könnte folgendermaßen zusammengefasst 
werden: „Was Staaten mit ihren eigenen Bürgern machten, war ihre eigene 
Sache“, also nicht Gegenstand des Völkerrechts (Moses 2021: 201).

Mit Blick auf den offensichtlich kontextabhängigen und politisch moti-
vierten Inhalt der juristischen Definition von 1948 sowie den Umstand, dass 
sogar die zentralen Begriffe, die dort verwendet wurden (Nation, Rasse, Ethni
zität, Religion), soziale Konstrukte sind, die sich über die Zeit verändern, ist 
es legitim, diese Definition zu überprüfen und potenziell zu modifizieren, um 
sie zu einem besser geeigneten analytischen Werkzeug für historische und 
sozialwissenschaftliche Forschungen zu machen. Ein erster Schritt in die-
ser Perspektive wäre eine Rückkehr zum breiteren Verständnis des Genozid-
Konzepts in der UN-Resolution von 1946. Bei Verwendung dieser Definition 
erfüllen die systematischen Krankentötungen („Euthanasie“) von psychiatri-
schen PatientInnen und Behinderten während des Nationalsozialismus die 
Kriterien für einen Genozid: Sie waren das Resultat eines bewusst intendier-
ten und rational geplanten Programms in Kooperation von Ärzten und poli-
tischen Instanzen des Regimes zur Vernichtung einer klar definierten Bevöl-
kerungsgruppe.7

Obwohl der Begriff des Genozids den skizzierten Ursprung in der jünge-
ren Vergangenheit und in einem spezifischen politischen Kontext hat, lässt 
sich argumentieren, dass es eine genozidale Praxis auch in vielen anderen 
historischen Kontexten gab, wie z. B. im Fall des Massakers an den Armeniern 
im türkisch geführten Osmanischen Reich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
oder der systematischen Ermordung der Tutsi in Ruanda in den 1990er Jah-
ren. Die systematische Vernichtung von psychiatrischen PatientInnen und 

7	 Ähnlich bereits Schmuhl 2018, dort allerdings ohne Verweis auf die UN-Resolution von 
1946; die historisch wohl erste Anwendung des Begriffs auf die systematischen Krankentötun-
gen erfolgte durch Hartley Shawcross, den britischen Chefankläger während des Nürnberger 
Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher 1946/47, vgl. Stiller (2019: 157).
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Behinderten („Euthanasie“) kann in dieser Perspektive als der erste Genozid 
im Kontext des nationalsozialistischen Regimes verstanden werden: Dieser 
von Ärzten initiierte Genozid begann Ende 1939/Anfang 1940 und ging damit 
der umfassenden Deportation und Vernichtung der Juden voraus, deren 
Beginn von Historikern üblicherweise auf die Zeit 1941/42 datiert wird.8 Eine 
wesentliche Vorbedingung für dieses Tötungsprogramm in medizinischen 
Kontexten – die Idee, „lebensunwertes Leben“ zu töten – war von Ärzten 
schon international weit vor Beginn des nationalsozialistischen Regimes im 
Jahr 1933 diskutiert worden (Kemp 2002; Dowbiggin 2003; Hohendorf 2013; 
Kennedy 2014), allerdings wurde diese Idee erst durch die enge Kooperation 
von Ärzten und staatlichen Instanzen im Kontext des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Weltkriegs in eine tödliche Praxis umgesetzt.

VM: Gegenstand der Lancet Commission ist auch der Widerstand von medi-
zinischem Personal gegen Macht und Gewalt. Warum ist der Blick darauf 
wichtig?

VR: Der Kontext von Nationalsozialismus und Holocaust zeigt nicht nur 
die bereitwillige Kooperation und den Opportunismus von medizinischem 
Personal gegenüber dem nationalsozialistischen Regime, sondern auch ein 
breites Spektrum von Verhaltensweisen an Verweigerung und Widerstand 
gegenüber den Erwartungen, Verführungen und Drucksituationen, die von 
den Instanzen des Regimes geschaffen wurden: Auf der Seite der deutschen 
und österreichischen Ärzte reicht dieses Spektrum von der stillschweigen-
den Verweigerung, den Vorgaben des eugenisch motivierten „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zu folgen (teilweise allerdings aus der 
Sorge heraus, das Vertrauen von Patienten und damit diese selbst zu verlie-
ren, also aus Eigeninteresse (Ley 2004)) bis hin zur expliziten Weigerung, 
den Erwartungen und Anreizen von ärztlichen und administrativen Funk
tionsträgern in Bezug auf die systematischen Krankentötungen („Euthana-
sie“) zu folgen (Schmuhl 2016: 305 – ​334). Auch wenn es quantitativ wenige 
solche Fälle gab, so dokumentieren sie doch deutlich, dass es Handlungs-
spielräume für Ärzte gab. Das zeigt, dass es sich bei den Rechtfertigungen 
aus der Nachkriegszeit, wonach die Beteiligung von Ärzten an Gräueltaten 
im Wesentlichen als Folge von drohender oder tatsächlicher Gewalt geschah, 
um retrospektive apologetische Umdeutungen der eigentlichen Sachverhalte 

8	 Zum Beginn der systematischen Krankentötungen („Euthanasie“) im Nationalsozialismus 
vgl. z. B. Rotzoll (2006), Hohendorf (2013), Czech et al. (2023); zur Datierung der Beschluss-
fassung für die systematische Deportation und Vernichtung der europäischen Juden vgl. Fried-
länder (2007: 643 – ​727); Herbert (2021).
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handelte, die nicht im Einklang mit der historischen Evidenz stehen. Auf 
einer allgemeineren Ebene macht diese Einsicht auf die Handlungsspielräu-
me und die Verantwortung aufmerksam, die jeder individuelle Arzt und jede 
Ärztin haben, sogar im Kontext eines totalitären Regimes.

Noch bemerkenswerter ist die Vielfalt von widerständigem und teilweise 
subversivem Verhalten im Fall von antisemitisch oder in anderer Weise ver-
folgtem ärztlichen Personal: Hier gibt es wiederum ein Spektrum von stigma-
tisierten Ärztinnen und Ärzten in der Zeit vor Beginn des Krieges, die – trotz 
Diskriminierung – noch im Kontext der Institutionen der deutschen Gesund-
heitsversorgung tätig waren, über die Bemühungen von Ärztinnen und Ärzten 
oder Pflegekräften, auch in den osteuropäischen Ghettos eine medizinische 
Versorgung zu gewährleisten, bis hin zu den Aktivitäten von Häftlingsärz-
ten in den Konzentrationslagern (Offer 2020; Siegel 2021). Für diese Kontex-
te hat die Historikerin Sari Siegel das analytische Konzept des coercion-resis-
tence spectrum of behavior eingeführt. Die Verwendung des Begriffs Zwang 
(coercion) in diesem Zusammenhang vermeidet das häufig problematische 
und missverständliche Konzept der Wahl (choice), oder auch des individuellen 
Charakters als Erklärungsansatz für konkret gegebenes Verhalten und fordert 
stattdessen auf, die spezifischen Handlungsspielräume von Ärzten gegenüber 
bedrohlichen oder sogar tödlichen Konsequenzen zu analysieren. Das impli-
ziert, dass die Erklärung für eine spezifische Handlung in einem Kontext 
von massivem Zwang nicht einfach Attributen des individuellen Arztes zuge-
schrieben wird. Stattdessen helfen das analytische Instrument und die damit 
verbundenen historischen Erkenntnisse, die Verantwortung den repressiven 
Funktionären und Umständen zuzuordnen, von denen direkte Gewalt, oder 
auch deren Androhung ausging, um Gehorsam zu erzwingen.

In dieser Perspektive ist Widerstand definiert als bewusster Einsatz für 
Handlungen, welche konkrete Anordnungen in Frage stellen, generelle Ziele 
des nationalsozialistischen Regimes durchkreuzen, Mit-Betroffene unterstüt-
zen, oder auch eine Kombination dieser Anliegen darstellen. Die Einsich-
ten aus einer solchen Perspektive ermöglichen eine Würdigung der Verän-
derungen in den Verhaltensweisen eines Individuums in Reaktion auf sich 
ändernde äußere Umstände. Sie helfen auch, die „Falle“ zu vermeiden, das 
Verhalten von Ärzten in den Ghettos oder Konzentrationslagern als Kollabo-
ration zu denunzieren (Siegel 2021).

Auf einer allgemeineren Ebene illustriert die Medizin im National-
sozialismus und im Holocaust die Faktoren und Dynamiken, die zu Resi-
lienz und Widerstand von Ärztinnen und Ärzten gegenüber unakzeptablen 
Erwartungen, strukturellen Zwängen, Versuchungssituationen und offener 
Gewalt beitragen können. Das so gewonnene historische Wissen kann daher 
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medizinisches Personal und auch Studierende ermutigen, systematisch die 
strukturellen Rahmenbedingungen und Zumutungen zu reflektieren, in de
nen sie handeln, darauf aufbauend kontinuierlich die Handlungsspielräume 
in problematischen Kontexten zu überprüfen, und solche Spielräume auch 
zu nutzen, um der Leitidee des Genfer Gelöbnisses zu folgen: Nämlich, dass 
die Gesundheit und das Wohlergehen des leidenden Individuums die oberste 
Priorität im Handeln von Ärztinnen und Ärzten haben sollte.

VM: Was waren und sind nach Ihrer Erfahrung die Herausforderungen für 
einen Dialog zwischen Historikern und Ärztinnen bzw. Ärzten?

VR: Für viele Jahrzehnte, manchmal sogar noch heute waren und sind indi-
viduelle Ärzte und auch Repräsentanten von medizinischen Organisationen 
besorgt, dass die Auseinandersetzung mit dem historischen Wissen – ein-
schließlich den intellektuellen und institutionellen Voraussetzungen, welche 
die medizinischen Grausamkeiten im nationalsozialistischen Kontext ermög-
lichten – die Reputation der Ärzteschaft und/oder von spezifischen Institu-
tionen schädigen könnte (Roelcke 2014b). Es gab daher eine sehr verbreitete 
Weigerung, sich systematisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. 
Das Verhaltensspektrum von medizinischen Institutionen, aber auch von 
einzelnen Ärzten reichte von expliziter Verleugnung über Schweigen bis hin 
zum Verweis auf einzelne „fanatische Nazi-Ärzte“ als Verantwortliche, also 
die Konstruktion von Sündenböcken; daneben gab es auch diejenigen, die 
sich offen und selbstkritisch mit dieser Vergangenheit beschäftigten (Roelcke 
et al. 2014).

Hinzu kommt, dass die massive Kollusion von medizinischem Personal 
mit politischen Instanzen und das daraus hervorgehende Unrecht unzutref-
fend und irreführend als Ausdruck von äußerem, politischen Druck auf die 
Ärzteschaft gedeutet wurden, mit der Implikation, dass die Medizin gene-
rell, ebenso wie Ärzte, letztendlich unschuldige Opfer eines niederträchti-
gen politischen Regimes und seiner Anführer gewesen seien. Bis vor nicht 
allzu langer Zeit konnte es geschehen, dass ÄrztInnen, Studierende oder 
auch MedizinhistorikerInnen, welche die nationalsozialistische Vergangen-
heit der Medizin und das apologetische Verhalten in der Nachkriegszeit the-
matisierten, auf aggressive Reaktionen stießen, immer wieder gab es auch 
den Vorwurf der Nestbeschmutzung.9 Diese Art des Verhaltens von medizi-

9	 Ein extremes Beispiel hierfür wäre der Fall von Hartmut Hanauske-Abel, rekonstruiert 
in Roelcke (2014b); vgl. auch die völlig unangemessenen und aggressiven Äußerungen eines 
Repräsentanten der Bundesärztekammer gegenüber einem der Co-Chairs der Lancet Commis-
sion, beschrieben in Roelcke, Hildebrandt und Seidelman (2021).
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nischen Institutionen oder ihren Repräsentanten ist Indikator für eine impli-
zite Wertehierarchie, in welcher die Reputation und damit das Wohlergehen 
der Ärzteschaft bzw. einer konkreten medizinischen Institution als höherran-
giges Gut gesehen wird gegenüber einer Haltung von systematischer Selbst-
reflexion im Dienste des leidenden Individuums (Roelcke 2014b: 276 – ​278).

In jüngerer Zeit hat sich die Situation allerdings allmählich geändert. Die-
ser Prozess begann in den 1980er Jahren mit historischen Recherchen „von 
unten“, etwa von Medizinstudierenden und jüngeren ÄrztInnen, und sol-
chen aus peripheren Institutionen, gefolgt von der zunehmenden Hinwen-
dung von MedizinhistorikerInnen zur Thematik und kulminierend in der 
ersten umfassenden und systematischen Studie einer medizinischen Fach
gesellschaft zur Geschichte ihrer Vorgänger-Institution im Nationalsozia-
lismus und der öffentlichen Bitte um Entschuldigung des Präsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheil
kunde (DGPPN) gegenüber Repräsentanten verschiedener Opfergruppen 
im Jahr 2010.10 Zwei Jahre später, 2012, verabschiedete der 115. Deutsche 
Ärztetag mit der „Nürnberger Erklärung“ das erste öffentliche Statement 
dieses Gremiums bzw. der Bundesärztekammer zur Bedeutung der Zeit des 
Nationalsozialismus für die Medizin heute, das den aktuellen historischen 
Forschungsstand als Grundlage hat (Bundesärztekammmer 2012).11 Für die 
Repräsentanten machte die positive öffentliche Resonanz und Würdigung 
dieser Ereignisse deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte im Nationalsozialismus nicht, wie zuvor befürchtet, mit nega-
tiven Folgen für die Reputation von medizinischen Institutionen verbunden 
ist, sondern vielmehr als Ausdruck einer notwendigen professionellen Agen-
da der Selbstreflexion wahrgenommen wird. Diese positive Resonanz auf 
die Aktivitäten der DGPPN und in der Folge auch des Deutschen Ärztetags 
führte zu ähnlichen Projekten der historischen Selbstaufklärung bei einer 
Vielzahl von weiteren Fachgesellschaften.

VM: Die Lancet Commission on Medicine, Nazism, and the Holocaust plä-
diert für die Einführung des Themas in medizinische Curricula weltweit, 
um die Selbstreflexion, aber auch Empathie und eine historisch informierte 
Ethik zu fördern. Heute ist das vermutlich ein wichtiges Ziel in der Aus- 
und Weiterbildung von MedizinerInnen und WissenschaftlerInnen sogar für 

10	 Zu diesem Projekt der Selbstaufklärung der DGPPN vgl. Roelcke (2014b: insbes. S. 275); zur 
Studie über die Geschichte der Vorgänger-Institution der DGPPN im Nationalsozialismus vgl. 
Schmuhl (2016).
11	 Zur Entstehung vgl. Reis (2012).
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diejenigen, die in der Politik tätig sind. Zielt die Lancet Commmission auf 
eine solche breitere Öffentlichkeit jenseits der Medizin?

VR: Die Fragen und Implikationen, die durch das verfügbare historische Wis-
sen auf der Tagesordnung stehen, wie etwa die Bereitschaft von universitär 
ausgebildeten ÄrztInnen und biomedizinischen WissenschaftlerInnen, mit 
denjenigen zu kooperieren, die im Besitz von Macht oder finanziellen Res-
sourcen sind, oder die Nutzung von „de-regulierten“ Räumen zum Vorteil für 
erzwungene Forschung am Menschen – die hiermit verbundenen Implika-
tionen und Fragen gehen weit über die Medizin hinaus. In Übereinstimmung 
mit dem Rahmen und den Anliegen der Lancet Commissions – einem For-
mat, das vom Editor-in Chief des Lancet, Richard Horton, initiiert wurde – 
beabsichtigt die Lancet Commission on Medicine, Nazism, and the Holocaust, 
nicht nur MedizinerInnen anzusprechen, sondern jenseits davon Entschei-
dungsträger im Bereich der Gesundheits-, Sozial- und Wissenschaftspoli-
tik, in Universitäten und Forschungsinstitutionen, und schließlich auch mei-
nungsbildende Repräsentanten des öffentlichen Lebens und in den Medien.
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